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1. Einleitung – Lebenslanges Lernen (LLL) an Österreichs Universitäten

Um in Österreich eine kohärente Strategie zum Lebenslangen Lernen zu entwickeln, wurde – initiiert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur – innerhalb des letzten Jahres ein Konsultationsprozess begonnen. Lebenslanges Lernen umfasst dabei alle Lernaktivitäten für die Altersgruppe „9-99“. In den Jahren 2007 und 2008 soll diese Strategie konsolidiert und die Aktivitäten sollen priorisiert werden. 

Innerhalb der Universitäten fällt Lebenslanges Lernen in den Bereich der universitären Weiterbildung. Dabei umfasst universitäre Weiterbildung eine Vielzahl an Angeboten wie etwa Workshops, Seminare, Sommeruniversitäten, Kurse, Lehrgänge und Universitätslehrgänge. Die Weiterbildungsangebote weisen überwiegend flexiblen, innovativen und interdisziplinären Charakter auf und werden meist berufsbegleitend angeboten.

Die Gestaltung der universitären Weiterbildung in Österreich wurde – abgesehen vom Einsatz einiger engagierter Personen – von den Hochschulreformen der letzten 20 Jahre bestimmt. Wichtige Meilensteine waren das Universitätsorganisationsgesetz 1993 (UOG 1993) und das Universitätsgesetz 2002 (UG 2002), das 2004 in Kraft getreten ist. Das UOG 1993 hat die universitäre Weiterbildung – mit Schwerpunkt auf UniversitätsabsolventInnen und AbsolventInnen von Fachhochschulen – deutlich mehr ins Zentrum universitärer Aktivitäten gerückt; sie wurde neben Forschung und Lehre als dritte Kernaufgabe an den Universitäten verankert. Im Rahmen des UG 2002 wurden die Universitäten autonom; sie können im Rahmen ihrer Satzungen auch die Angelegenheiten der universitären Weiterbildung regeln, im Unterschied zur Rechtslage vor UG 2002, wo alle Universitätslehrgänge dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Nichtuntersagung vorlegt werden mussten.
1.1
Organisation und Durchführung von LLL an Universitäten

Die beiden Universitätsgesetze eröffneten den Universitäten die Möglichkeit, Management-Strukturen für universitäre Weiterbildung einzurichten und universitärer Weiterbildung mehr institutioneller Aufmerksamkeit und Wertschätzung zuteil werden zu lassen. Dem entsprechend, haben sich auch unterschiedliche Organisationsstrukturen für universitäre Weiterbildung ausgebildet; von der Einrichtung zentraler Verwaltungsabteilungen mit der Aufgabe, die Entwicklung von universitärer Weiterbildung gesamtuniversitär zu unterstützen bis hin zu dezentralen Abteilungen/Zentren mit dem Schwerpunkt universitäre Weiterbildung. Eine Variante besteht darin, dass universitäre Weiterbildung nur dezentral angeboten wird, quer durch alle Institute und Abteilungen. In den meisten Fällen besteht eine enge Verbindung zur Führungsebene der Universitäten, überwiegend zur Funktion einer Vizerektorin bzw. eines Vizerektors.

In einer in Österreich 2006 durchgeführten nationalen Studie wurden vier verschiedene Organisationsstrategien für universitäre Weiterbildung ermittelt, welche die unterschiedlichen Zielsetzungen universitärer Weiterbildung beinhalten:

· eine breite und umfassende Orientierung der Universität als “Lebenspartnerin”, die mit einer Diversifizierung der Organisationsstrukturen (intern / extern, zentral / dezentral) gemäß der unterschiedlichen Anforderungen einhergeht;
· Fokus auf Führungskräfte in der Wirtschaft und im öffentlichen Sektor mit speziellen und marktorientierten Weiterbildungsangeboten in einem klar definierten und stark umkämpften Markt;
· eine Aufteilung von Organisationsstrukturen in einen externen „Executive education“-Bereich und eine intern dezentral organisierte universitäre Weiterbildung mit Fokus auf die Forschungskompetenzen der Universität;
· Fokus auf hervorragende Leistungen in der Forschung; hier spielt universitäre Weiterbildung eine eher geringere Rolle; es gibt ein kleines Standardangebot, das sich in erster Linie an die Absolventinnen/Absolventen richtet.

Im Jahr 1996 wurde zur Unterstützung der Entwicklung und Institutionalisierung von universitärer Weiterbildung ein Netzwerk von Expertinnen und Experten gegründet – AUCEN (Austrian University Continuing Education and Staff Development Network). AUCEN hat derzeit 17 Mitgliedsuniversitäten, die jeweils von ihren nominierten Delegierten vertreten werden. Diese sind Funktionärinnen/Funktionäre aus dem Universitätsmanagement, die für universitäre Weiterbildung oder Personalentwicklung verantwortlich sind, und Expertinnen/Experten für universitäre Weiterbildung oder Personalentwicklung auf administrativer Ebene. AUCEN ist seit 2005 ein Verein. 

1.2
Formate von Lebenslangem Lernen an Universitäten und Zielgruppen

Wie bereits erwähnt, werden unter universitärer Weiterbildung eine Vielzahl an Aktivitäten und Formaten subsumiert. Diese Aktivitäten beinhalten auch Angebote, die die Universität und ihre Forschungsleistungen einem breiten Publikum zugänglich machen. Diese Angebote sind nicht mit ECTS-Anrechnungspunkten oder universitären Abschlüssen verbunden.

Zusätzlich gibt es Formate universitärer Weiterbildung, die mit ECTS-Anrechnungspunkten belegt sind und wo formale Abschlüsse erworben werden können. Diese Angebote werden nach einem formalen Verfahren eingerichtet, festgelegte Qualitätskriterien müssen eingehalten werden. Diese Formate sind:

· Universitätsprogramme; Weiterbildungsprogramme, die üblicherweise mit ca. 30 ECTS-Anrechnungspunkten versehen sind. Um ECTS-Anrechnungspunkte vergeben zu können, müssen bestimmte Qualitätserfordernisse erfüllt werden und das Angebot muss formal an der Universität eingerichtet werden.
· Universitätslehrgänge; Absolventinnen/Absolventen, die den jeweiligen Lehrgang erfolgreich absolvieren, kann die Bezeichnung “Akademische…” oder “Akademischer …” mit einem die Inhalte des jeweiligen Universitätslehrganges charakterisierenden Zusatz verliehen werden; Voraussetzung dafür ist, dass der Universitätslehrgang mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte umfasst (UG 2002, §58, Abs.2). Diese Weiterbildungsprogramme dauern normalerweise zwei oder drei Semester und werden überwiegend als Teilzeit-Programme angeboten. 

· Universitätslehrgänge, die mit einem internationalen Master Degree abschließen; diese müssen mit ähnlichen internationalen Master - Programmen vergleichbar sein, insbesondere im Bereich der Zulassungsbedingungen, Umfang und Anforderungen (UG 2002, §58, Abs.1); die ECTS-Anrechnungspunkte dieser Programme variieren aufgrund der internationalen Vergleichbarkeit; die Entwicklung geht dahin, diese Programme mit 90-120 ECTS-Anrechnungspunkten zu versehen. Diese Universitätslehrgänge dauern meist vier bis fünf Semester und werden als Teilzeit-Programme geführt.

Weiterbildungsangebote, die nicht mit ECTS-Anrechnungspunkten belegt sind, wenden sich an unterschiedlichste Zielgruppen, einschließlich einer interessierten Öffentlichkeit. Universitätslehrgänge weisen eher berufsqualifizierenden Charakter auf und wenden sich an drei Hauptzielgruppen: Absolventinnen/Absolventen der Universitäten oder Fachhochschulen, im Hinblick auf die Auffrischung ihres Wissens bzw. einer Wissenserweiterung; Teilnehmerinnen/Teilnehmer aus neu entstehenden Berufszweigen; und Vertreterinnen/Vertreter jener Berufsfelder, in denen es noch keine Aus- und Weiterbildung auf universitärem Niveau gibt. 
Für Österreich ist zu konstatieren, dass die Nachfrage nach universitärer Weiterbildung häufig neue Bedarfe und Markterfordernisse signalisiert; sie ist von diesen aber auch abhängig und muss daher höchste Flexibilität aufweisen. Außeruniversitär erworbene Berufserfahrung und erworbenes Vorwissen sind von höchster Relevanz wenn es darum geht, eine Verbindung zwischen professioneller Praxis und Forschung herzustellen. Universitäre Weiterbildung stellt so einen wichtigen Zugang für jene Menschen dar, die zwar über umfassende Berufserfahrung verfügen, aber die die formalen Erfordernisse für einen Universitätszugang nicht erfüllen.

2
Qualitätssicherung von Lebenslangem Lernen an Universitäten

Die Qualitätssicherung universitärer Weiterbildung wird durch gesetzliche Bestimmungen geregelt. An den öffentlichen Universitäten Österreichs ist die Qualitätssicherung universitärer Weiterbildung als Teil des alle universitären Bereiche umfassenden Qualitätsmanagementsystems jeder Universität einzurichten (UG 2002, §14). Die Gestaltung der Qualitätssicherung in der universitären Weiterbildung ist daher Aufgabe und Verantwortung jeder einzelnen Universität.
2.1 Externe Qualitätssicherung

Darüber hinaus können die Universitäten auf freiwilliger Basis Services der Austrian Agency for Quality Assurance (AQA) wie beispielsweise Monitoring und Bewertung des Qualitätsmanagements in Anspruch nehmen. Die externe Akkreditierung von Universitätslehrgängen ist derzeit Gegenstand hitziger Diskussionen in Österreich; öffentliche Universitäten in Österreich sind nicht verpflichtet, ihre universitären Weiterbildungsprogramme extern auf nationaler Ebene akkreditieren zu lassen. Alle universitären Weiterbildungsangebote unterliegen der Qualitätskontrolle der jeweiligen Universität und befolgen standardisierte Verfahren der Qualitätssicherung; darüber hinausgehende Maßnahmen sind nicht unbedingt erforderlich – der Bedarf an externer Akkreditierung eines bestimmten Weiterbildungsangebotes muss im Hinblick auf die Erfordernisse für das jeweilige Angebot entschieden werden. Einige der Programme tendieren eher dazu, sich um internationale Akkreditierung zu bemühen; so zum Beispiel sind die meisten der MBA-Programme der österreichischen Universitäten von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) akkreditiert. Für andere Angebote ist wiederum die Anerkennung von professionellen Vereinigungen von großer Bedeutung.

2.2
Interne Qualitätssicherung
Im Hinblick auf eine genauere Analyse der internen Qualitätssicherung im Bereich der universitären Weiterbildung wurden im Jahr 2006 an ausgewählten Universitäten Interviews mit Expertinnen/Experten durchgeführt (Pellert / Cendon 2007). Weiters wurde im Februar 2007 eine AUCEN-Umfrage mit ähnlicher Zielsetzung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Umfragen haben gezeigt, dass sich die Universitäten in ihren Ansätzen der Qualitätssicherung unterscheiden. Öffentlich zugängliche Angebote erfüllen Standardansprüche an Qualitätssicherung und Evaluierung, bieten aber auch einen Rahmen, um neue, innovative Ansätze der Qualitätsentwicklung zu testen. Die Errichtungsverfahren für Universitätslehrgänge beinhalten ein Set an Standards, die verschiedene Qualitätsdimensionen umfassen. Diese schließen ein:

· die Qualität der Lehrenden (deren Forschungs- und fachliche Profile, Evaluierung durch Studierende);

· die Inhalte (externe Begutachtung, Curricula-Kommission, Evaluierungsbericht);

· die Curricula (gesetzliche Vorgaben, ECTS);

· die Studierenden (Zulassungsprozess, akademische und fachliche Anforderungen); 

· der Transfer in die berufliche Praxis.

Qualitätssicherungsmaßnahmen setzen an folgenden wichtigen Punkten an, mit entsprechend angepasster Methodologie:

· vor der Errichtung von Universitätskursen und Universitätslehrgängen (ex ante): Information und Beratung hinsichtlich der Entwicklung universitärer Weiterbildung durch eine administrative Abteilung oder ein Zentrum für universitäre Weiterbildung; standardisierte Verfahren hinsichtlich Berichtswesen an jeder Universität; Evaluierung von Format und Inhalt durch die Curricula-Kommission; externe (internationale) Begutachtung; Auswahl einer/eines für das Programm verantwortlichen hochqualifzierten akademischen Leiterin/Leiters oder eines Leitungsteams; Auswahl eines wissenschaftlichen Beirats für das jeweilige Programm;
· während des Lehrganges (ex perpetuo) – verschiedene Formen der Evaluierung, einschließlich Gruppendiskussionen nach Abschluss eines Moduls, Fragebögen für Teilnehmerinnen/Teilnehmer;

· nach Abschluss des Lehrganges (ex post) – Fragebögen für Absolventinnen/Absolventen; Berichte an das Universitätsmanagement; externe Evaluierung des Kurses.
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